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Jer Entwurf des Bebauun11;eplanes 1 1e~tehen<l aus der Flar::­

zeichnunp; (Teil A) und dem Text Te Bo' eSQ1' e lJilß Bep;r ndunp; 
0 6 Okt 1980 J, IIOV, :R!U b"l.ben in der "',ei t vom , .. •, . ~ .• . .... h s ............ n':lch vor-

heri,;er am ?,, ,S,ep, J!!Sß,. •b,;eschloss•ner Belc•nntm•chunp; t dem 

Hinweis, d~ß Anrevun~en und Bedenke~ in der ~uslell'.Un~~•r st 

~eltend ~emacht werden können, wÄhrend der J ienstlnd~n 

öffentlich ausgele~~n. 
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-\uf f;rund des . 10 R1rn d esbaugeaetz -1auG) in der Fassung vom 18. August 1976 ( BGBl. T . ..::i, 2?56), geändert am 6.07.1979 (BGBl. 

I • s. Q4q ) und des , 1 es „es.:>tt.es über baugestalter sehe Festsetzun~en vom 10.04.1969 ( GVOBl. vch.-H. S. 59) i n Verbindung 

mit „ 1 der ersten :)urct, ftihr"' p::eve o rdnunp zu,: 5: Ya1l~e19&fugesetz vom Q, "2 .1960 ( Gi/CBl. Sch.-li. S. 1q8) wird nach Beschlußfassung 

durch die Gemeindever t r Ptun~ eh~ stedt vom ............ folgende ~atzunK über den ~eb~uungsplan Nr . .., für das Gebiet ~Möhln-

bR.rg " , bPstPhend aus der Pl ai ze h nung T~il .\ ) und dem "'ext ( Teil ) , erlassen: 
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0 7, Mai 1981 
Jer k~taste~m4ßige Qestand am .. ,. .... 
sehen Festlegungen der neuen st • teb~, ich• 

t owie die geometri­

lanung werden als 

Die Genehmigung d!eser Bebauungsplansatzung , bestehend aus 

der Planzeichnung 'Teil A) und dea Text ( Teil B) , wu~e n~ch 

richti- bescheinigt. § 11 RSauG mit Verfügunp; des utndr11.tes des Kreises Jitt.-marschen 
vom ' ~-~•,J,u~t _t~I. Az. p{'(,_~;;,_tt?t;/~9.r -·m±t:::.a:ot:;l;a,:,!On - erteilt. 

Meldorf, den 
0 7. Mai 1981 

Beglarungsvermessungsdirektor 

Der Bebauungsplan, bestehend <:tue de 13.0Z.+- chnung 'Teil A) 

und dem Text ( Te , l B) wu~d• am ,i!>,,J@~. ,1981 . . on der Ge111elnde­

vert-etung als s ~tzung be sc~ lo~sen. 

~i~ BegrL~dung zum Re~~u~n~svJ.!'-r wurde mit r~ chlue t er Ge­
t u, ,1an. 1:1111 

me1nd~vertretunp; vom ...........• ;el :. ...... i~t. 

19, Mai 1981 
Schqfstedt, den . ........ . 
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Gemeindevertretung vo• ............ 
Die ~url~~enerfüllung wurde mit Ver·!f~~~-,..,g-'3 
K r e i s e s :) ! t h ma r s c h e n v· ao~m'.,_;-:...·:---'~--:,-:,-:,~.. , ................ 
best!lt!P";t. 
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TEXT T EI L-B 

I . Gesta ~tung der Gebäude 
a) Dar,hform: Satt-el - oder V'llmdach 

o a b) Dachneigung, ~5 - '•8 
A.uenahme: 25°- .:5° bei einem ·va 1md3.ch 

c) Dacheindeckung: ?!5'.'"ren oder Scti i e ·rer 

d) Außenwandgestaltung: Verblendmauer,erk, Farbton r o t bj s br~un oder 

gelb 

Ausnahmen: 1) Verblendmauerwerk in Ne1 ßem Farbton 
2) Verblendmauerwerk mit Teilflächen der Au ßenwinde in 

Holz 

II. Höhenlage des Erdgeschoßfußbodens: 

r:n. Garagen: 

IV. E1n f ~iedigungen: 

Die Oberkante des ~rdgeschoBfuBbodens darf im Mlttel d ; e maxlmale 

Höhe von o,7o m über die vorhandene ~eländeobe~fläche nicht über­

schreiten . 

Außenwan~gestaltung wie die Haupt~ebäude. Im Bauwich sind nur Flach­

dachkonstruktionen bzw. zur T,ängsse 1te flachgeneip:te ~chkonstruk­

tionen zwischen waagerechten Giebelscheiben zugelaR~en. Gar4gen mit 

Pultdach, außer wie vor be~chrieben, sind unzu,~ssig. 

Einfriedigun~en 'ln den öffentlichen ~·erke'"irsfliichen dü rfen n~ ehr 

aus geschlossenen Mauern. einfacher. Jrc1.ht oder e i nf'3chen:: ts1aschen­

~raht oder aus großflächigen T~feln aus Metall, Kunststoff odP.r Holz 

hergestellt werden. Jie maximale H~he darf 1,oo m über de~ ~ehweg 1er 

Straeenverkehrsflijche n1cht überschre i ten. 

V. Im Berelch dP, r von de: Sebauung freizuhaltende Grundstücksteile '~i chtdreieck ) sind Be ­
pflanzungen und Elnfriedigungen über o,7o m Höhe über Gherkante der 

Straßenve - k:ehrsfläche sowie Grundstllckszu!a1': rten nicht zulässig. 

VI • .\uf den ;r· nds tü cken '.'lr. ,.., und 9 : st :He Erricht,.1n~ von J'ar'l~•~n ode- r;e "he:13.r,lrH:en r.3.Cb ~ Au 
:iciuXVC di-ekt a~ de!l von de; 3e":a iufü~ fre i zuhalt~njen '; r'.Jndst i.i cks­
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Nr. 7 
Schafstedt Bel tint• aoh u p. der ,erehaigunß s w e !c-3 _, r-<:es un1 1er Zei t 

ftr ~ • le~ r echts .~indlicb ~ewordeo un1 :1~~~ z~ s ~:=:er. 
,u f • ,er „ffentl i -:h r.tus. für das Gebiet - Möhlnbarg -

cha ' iltf! ,. t, 20. Juli 198t 
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I 
B e g r ü n d u n g 

zum Bebauungsplan Nr.7 

der Gemeinde Schafstedt 
für das Gebiet"Möhlnberg" 

.1. Allgeme;ines: 

1.1 Y~rh~!~g!~~~-2~r_Q~m~!gg~1 

q 

Die Gemeinde Schafstedt hat zur Zeit rund 1160 Einwohner 
und liegt ca. 7 km südlich vom ländlichen Zentralort Al­
bersdorf entfernt. Schafstedt ist dem Nahbereich des länd­
lichen Zentralortes Albersdorf zugeordnet. Verwaltungs­
mäßig gehört die Gemeinde zur Kirchspielslandgemeinde Al­
bersdorf, Kreis Dithmarschen. 

1.2 ~~g~-2~§-~~Q~~~gg~E!~~g~Q!~~~§l 

Die Lage des Bebauungsplangebietes ist aus dem nachgehefte­

ten Obersichtsplan zu ersehen. Das Gebiet liegt ostwärts 
der Landesstraße 145 unmittelbar im Anschluß an die bebau­
te Ortslage. 

1.3 !222sr~Eh!~l 

Das ca~ 1,6 ha große Geestbodengelände des Plangeltungsbe­
reiches ist fast eben. 

1.4 ~!g~~~~ID§Y~rh~!t9!§§~l 

Der größte Teil des Plangeltungsbereiches, das Flurstück 
24/4, befindet sich im E~gentum der Gemeinde. Lediglich 
das bebaute Grundstück, Flurstück 24/6, ist im Privateigen­

tum. 

Bei den Bodenverkehrsgenehmigungen ist zur Auflage zu ma­

chen, daß sich die Verkäufer und Käufer von Baugelände den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes unterwerfen. 
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Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ist er­
forderlich geworden, um dem vorhandenen Bedarf an Bau­
grundstücken für Wohnhausbauten in eingeschossiger offener 
Bauweise Rechnung zu tragen. 

Die.Gr.öße des Plangeltungsbereiches wurde notwendig, um 
den Wohnbaubedarf zu decken und um eine wirtschaftliche 
Lösung der Erschließungsmaßnahmen zu erreichen. 

Neben dem bebauten Grundstück werden 14 Baugrundstücke in 
einem allgemeinen Wohngebiet vorgesehen. 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan der Ge­
meinde entwickelt worden. 

2. Maßnahmen für die Ordnung des Grund und Bodens: 

Bodenordnende Maßnahmen zur Erschließung des Plangebietes nach 
§§ 45 ff. BBauG - Umlegung-,§§ 80 ff. BBauG - Grenzregelungen -
sowie Enteignungsverfahren nach§§ 85 ff. BBauG werden nur dann 
vorgesehen, wenn die vorgenannten Maßnahmen und Verfahren zur 
Baulanderschließung nicht oder nicht rechtzeitig im Wege freier 
Vereinbarungen durchgeführt werden können. 

3. Versorgungseinrichtungen: 

3.1 Elektrischer_Strom: 

Die Versorgung der Gebäude mit elektrischer Energie erfolgt 
durch die Schleswag. Die Stromzuführung im Plangeltungsbe­
reich soll durch Erdkabel erfolgen. 

3.2 Wasserversorgung: 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Wasserbeschaffungs­
verband Süderdithmarschen. 

;. 
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3.3 ~~~~~!2~2h~!nr!2g!yns~n 
Das in den Straßen verlegte Wasserleitungsnetz erhält in 
den vorgeschriebenen Abständen Unterflurhydranten, die 
für Löschzwecke zu nutzen sind. 

4. Entsorgungseinrichtungen 

4.1 Müllbeseitigung 

Die Müllbeseitigung erfolgt in geschlossenen Gefäßen über 
die zentrale Müllabfuhr. Die Müllbeseitigung ist durch die 
Satzung über die Abfallbeseitigung im Kreis Dithmarschen 
geregelt. Die Müllgefäße sind so aufzustellen, daß sie we­
der von der Straße noch von den Nachbargrundstücken einseh­
bar sind. 

4.2 Abwasserbeseitigung 

Das Schmutzwasser aus dem Plangeltungsbereich wird mit Rück­
sicht auf die Reinhaltung der Gewässer über Kanalisationslei­
tungen einer vollbiologischen Gebietskläranlage zugeführt •. 
Die Anlage befindet sich innerhalb des angrenzenden Bebauungs­
plangebietes Nr. 4 (s. Übersichtsplan) und wird im Zuge der 
Erschließung des vorliegenden Plangebietes erweitert, so daß 
eine schadlose Abwasserbeseitigung gewährleistet ist. 

Das anfallende Oberflächenwasser und geklärte Abwasser wird 
in die vorhandenen Vorfluter des Sielverbandes Schafstedter· 
Mühlenbach geleitet. Das auf den geplanten Baugrundstücken 
anfallende Oberflächenwasser ist, sofern der Untergrund ge­
eignet ist, zur Anreicherung des Grundwassers über Einzelsik-­
kerschächte in den Untergrund zu leiten. 

Die Planung und Ausführung der erforderlichen Maßnahmen zur 
Einleitung des Oberflächenwassers in die Vorfluter hat im· 
Einvernehmen mit den Fachbehörden, dem Deich- und Hauptsiel­
verband Dithmarschen in Hemmingstedt, dem Amt für Land-· und 
Wasserwirtschaft in Heide und der Wasserbehörde des Kreises 
Dithmarschen in Heide zu erfolgen. 
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Vor Beginn der Erschließungsarbeiten wird seitens der Ge­
meinde ein Antrag auf Genehmigung zur Einleitung des anfal­
lenden Oberflächenwassers in die Vorfluter bei der Wasser­
behörde gestellt. Diesem Antrag werden entsprechend auf­
gestellte hydraulische Nachweise und ggfs. auch weitere 
Unterlagen über erforderliche Maßnahmen beigefügt. 

5. Straßenerschließung: 

Die Planstraße A und die Landesstraße 145 sind als Erschließungs­
straßen in einem allgemeinen Wohngebiet festgesetzt worden. 

Die von der Bebauung freizuhaltenden Grundstücksteile zwischen 
den Grundstücken Nr.7 und Nr.8 bzw. auf dem Grundstück Nr.7 
sind festgesetzt worden, um eine spätere Erweiterung des Bau­
gebietes nach Osten durch die Anbindung einer Erschließungs­
straße an die Planstraße A zu ermöglichen. Die Grundstückszu­
fahrten zu den angrenzenden Baugrundstücken sind nur außer­
halb der genannten Fläche zulässig. 

6. Grünfläche - Spielplatz-· 

Die in der Planzeichnung Teil - A festgesetzte Grünfläche -
Spielplatz - wird mit Spielgeräten für schulpflichtige Kinder 
im Alter von 7 - 12 Jahren eingerichtet. 

7. Kosten: 

Die Erschließungskosten für den gesamten Plangeltungsbereich 
werden derzeit auf rund DM 400.000 ,- geschätzt. Der der Ge­
meinde aus diesen Maßnahmen entstehende Kostenanteil beträgt 
10% nach§ 129 BBauG, mithin derzeit ca. DM 40.000 ,-. 
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Den Erschließungskostenanteil beabsichtigt die Gemeinde aus 

Eigenmitteln - Rücklage - zu finanzieren. 

2225 Schafstedt ~ 

~ 
Gef:inde Schafstedt 

-V Bürgermeister -
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